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1. Aktuelles  
 

Fehlerhafte EEG-Nummern durch Qualitätssicherungsmaßnahmen vom 01.10.2024  

Seit dem 01.10.2024 werden im Marktstammdatenregister alle Einheiten, die Strom aus erneuerba-

ren Energien erzeugen, automatisch mit einem EEG-Objekt (EEG-Anlage) registriert. Bei der Aktuali-

sierung älterer Einheiten ohne EEG-Objekt im Rahmen der Qualitätssicherungs-Aktion (QS-Aktion) 

am 01.10.2024 wurde bei der Erstellung der EEG-MaStR-Nummern eine falsche Prüfziffer berechnet. 

In einer weiteren QS-Aktion am 19.11.2024 wurden die betroffenen Einheiten bzw. EEG-Objekte be-

richtigt. 

 

Eine Liste der betroffenen Einheiten finden Sie unter: 

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/files/webdienst/Tabelle_der_betroffe-

nen_Einheiten_14.11.2024.xlsx 

 

Weitere Informationen zu durchgeführten Qualitätssicherungsmaßnahmen finden Sie unter: 

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/infoNetzbetreiberAktio-

nenQS.html# 

 

Änderung der Hotlinezeiten des MaStR 

Als Reaktion auf die gestiegene Zahl der schriftlichen Anfragen wurden zum 01.11.2024 die Zeiten für 

die telefonische Service-Hotline (0228 14 33 33) geändert:  

Mo und Di 8.00 – 16.30 Uhr 

Mi 8.00 – 13.00 Uhr 

Do 8.00 – 18.00 Uhr 

Fr 8.00 – 12.00 Uhr 

Die zwei Nachmittage ohne Hotline sind insbesondere für die Bearbeitung der schriftlichen Anfragen 

vorgesehen. 

 

An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Chance nutzen darauf hinzuweisen, dass die Mitarbei-

tenden in unserer Hotline keine Fragen zu Zahlungen oder Sanktionen nach dem EEG oder KWKG be-

antworten können. Und wir bitten Sie, in diesen Fällen nicht auf unsere Hotline zu verweisen.  

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/files/webdienst/Tabelle_der_betroffenen_Einheiten_14.11.2024.xlsx
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/files/webdienst/Tabelle_der_betroffenen_Einheiten_14.11.2024.xlsx
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/infoNetzbetreiberAktionenQS.html
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/infoNetzbetreiberAktionenQS.html
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2. Netzbetreiberprüfung 
 

Kennzeichnung von Datenänderungen, die durch die Bundesnetzagentur oder an-

dere Netzbetreiber ausgelöst wurden 

Durch Qualitätssicherungsmaßnahmen der Bundesnetzagentur und durch Korrekturvorschläge, die 

von einem anderen Netzbetreiber angestoßen wurde, kommt es immer häufiger zu erneuten Netzbe-

treiberprüfungen, bei denen nicht der Anlagenbetreiber der auslösende Marktakteur ist. Dieser Zu-

sammenhang wird nun auch in den Ticketübersichten kenntlich gemacht. 

In der Spalte „Name des auslösenden Marktakteuers“ wird ab dem 09.01.2025 der initiale Auslöser 

der erneuten Netzbetreiberprüfung hinterlegt, dies bedeutet: 

 Hat der Anlagenbetreiber die Änderungen aus eigener Initiative vorgenommen, steht hier 

der Anlagenbetreiber. 

 Hat der Anlagenbetreiber die Änderungen vorgenommen, indem er einen Korrekturvorschlag 

der Bundesnetzagentur angenommen hat, dann steht hier Bundesnetzagentur. 

 Hat der Anlagenbetreiber die Änderungen vorgenommen, indem er einen Korrekturvorschlag 

eines anderen Netzbetreibers angenommen hat, dann steht hier der andere Netzbetreiber. 

  

3. Neuheiten im MaStR 

Neue Seite „Aktuelles“ 

Um die Transparenz im MaStR zu erhöhen, wird seit dem 12.12.2024 eine neue Seite „Aktuelle Hin-

weise zur Nutzung des Marktstammdatenregisters“ veröffentlicht. Diese Seite beinhaltet eine Über-

sicht über die aktuellen und vergangenen Auffälligkeiten des MaStRs und deren Status. Sie erreichen 

diese Seite über den Link „Aktuelles“ im Fußbereich der Website. 

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Webhilfe/Aktuelles
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Webhilfe/Aktuelles
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Liste der gelöschten und deaktivierten Marktakteure 

Im MaStR werden Marktakteure gelöscht oder deaktiviert, wenn sie fälschlicherweise oder mehrfach 

registriert wurden. Um nachvollziehen zu können, ob ein Marktakteur im MaStR gelöscht oder deak-

tiviert wurde, werden diese Nummern nun veröffentlicht. Sie können die Nummern und die Informa-

tion, wann der Marktakteur deaktiviert oder gelöscht wurde, in der Liste „Gelöschte und deaktivierte 

Marktakteure“ unter den öffentlichen Daten finden. Die in der Liste enthaltenen Marktakteure gel-

ten nicht als registriert. 

Auch über die Schnellsuche erhalten Sie die Information, dass ein Marktakteur gelöscht oder deakti-

viert wurde, wenn Sie nach der entsprechenden MaStR-Nummer des Marktakteurs suchen.  
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Warnhinweise bei der Registrierung von Batteriespeichern 

Um die Datenqualität im Bereich von Batteriespeichern zu verbessern, wurden die folgenden Warn-

hinweise implementiert. 

Überschreitung von 30 kW für einen Leistungswert 

 

Für die Speicherkapazität 
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Bei der gemeinsamen Registrierung einer Solaranlage und eines Speichers 

 

 

Ergänzung der Abfrage der Kontaktdaten bei Betreibern von Balkonkraftwerken, 

die bereits registriert waren  

Wir wurden von einigen Netzbetreibern darauf hingewiesen, dass bei verschiedenen Anlagenbetrei-

bern von Balkonkraftwerken keine Kontaktdaten bzw. Telefonnummern im MaStR zur Verfügung 

standen. Grundsätzlich stehen zu allen Anlagenbetreibern die Adresse und die Mailadresse zur Kon-

taktaufnahme zur Verfügung. Diese finden Sie im Reiter „Stammdaten“ bzw. „Benutzerrollen“ des 

Anlagenbetreibers. 

Bei Balkonkraftwerken, die von Anlagenbetreibern registriert wurden, die bereits im MaStR regis-

triert waren, wurde die Telefonnummer nicht nacherhoben. Dies haben wir nun angepasst, seit dem 

17.10.2024 wird bei der Registrierung von Balkonkraftwerken in jedem Fall eine Telefonnummer er-

fasst. 

 

4. Allgemeines 

Neues Verfahren bei der Übermittlung von Netzübertragungen  

Am grundsätzlichen Prozess der Registrierung einer Netzübertragung im MaStR wurden keine Ände-

rungen vorgenommen. Weiterhin muss die Netzübertragung durch den bisherigen Netzbetreiber im 

MaStR angestoßen und durch den neuen Netzbetreiber bestätigt werden. 

Eine genaue Beschreibung des Prozesses finden Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite im 

Menüpunkt „Ticketprozesse“ unter der Rubrik „Netzübertragung“.  

Zur Übermittlung der Liste der zu übertragenden Netzanschlusspunkte soll ab dem 01.01.2025 das 

folgende Verfahren verwendet werden: 
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Zukünftig wird nach der Beantragung einer Netzübertragung für jede Netzübertragung im Menü-

punkt "Ticketprozesse" unter der Rubrik "Verfahren zur Datenübermittlung" ein neues Verfahren 

durch die Bundesnetzagentur geöffnet. Über dieses Verfahren können die für die Netzübertragung 

notwendigen Dateien zwischen der Bundesnetzagentur und den betroffenen Netzbetreibern ausge-

tauscht werden.  Anhand der Prozess-Nummer, die bei der Beantragung der Netzübertragung verge-

ben wird, lässt sich das Verfahren identifizieren. Das Verfahren ist nur für die betroffenen Netzbetrei-

ber sichtbar und nur bis zum Abschluss der Netzübertragung verfügbar. 

Zu Beginn sind zwei Vorlagendateien (eine PDF-Datei und eine Excel-Datei) vorzufinden, die vom ab-

gebenden Netzbetreiber entsprechend der im Verfahren beschriebenen Ausfüllhinweise auszufüllen 

und über dieses Verfahren an die Bundesnetzagentur zu übermitteln sind. 

Nach der Übermittlung dieser beiden Dateien werden diese auf Formatfehler geprüft und das Verfah-

ren wird für den aufnehmenden Netzbetreiber angepasst. 

Im Anschluss werden die beiden Vorlagendateien durch die vorausgefüllte Excel-Datei mit den zu 

übertragenden Netzanschlusspunkten ersetzt, so dass der aufnehmende Netzbetreiber diese Excel-

Datei herunterladen kann und bei Zustimmung die Spalten B und C ergänzt. Anschließend überträgt 

er die vervollständigte Excel-Datei an die Bundesnetzagentur über das o. g. Verfahren. 

Sobald alle drei Dateien vorliegen und der Zeitpunkt der Netzübertragung erreicht ist, wird die Netz-

übertragung ausgeführt und sowohl der Netzübertragungsprozess als auch das Verfahren zur Daten-

übermittlung werden geschlossen. 

Weiterhin möchten wir auf Grund der Erfahrungen bei der Registrierung von Netzübertragungen im 

MaStR noch auf die folgenden zwei Punkte hinweisen: 

 Der Prozess zur Registrierung einer Netzübertragung kann im MaStR bereits im Voraus unter 

der Angabe des Datums der Netzübertragung gestartet werden. Sie wird dann zu diesem Da-

tum von der Bundesnetzagentur im MaStR registriert. 

 Bei vollständigen Netzabgaben ist es erforderlich und auch verpflichtend, dass der bisherige 

Netzbetreiber das Datum eines Tätigkeitsendes registriert, welches auch in der Zukunft lie-

gen kann. Nur so kann sichergestellt werden, dass der Netzbetreiber ab Erreichen dieses Da-

tums nicht mehr als Anschlussnetzbetreiber von Anlagenbetreibern bei der Registrierung von 

Einheiten ausgewählt werden kann. 
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5. Erweiterung der FAQ für Netzbetreiber in der Webhilfe 
Für Netzbetreiber stellt die Bundesnetzagentur unter dem folgenden Link eine gesonderte FAQ zur 

Verfügung:  FAQ Netzbetreiber 

Diese FAQ wird zum 09.01.2025 um folgende zwei Fragen ergänzt: 

Eine Einheit wurde als in Planung registriert, obwohl sie bereits in Betrieb genommen wurde. Kann 

ich den Anlagenbetreiber zur Korrektur des Betriebsstatus auffordern? 

Eine Betriebsstatuskorrektur ist nur bei Einheiten im Status „in Betrieb“ möglich. In diesem Fall kann 

sie also nicht angewendet werden. Die Registrierung der Inbetriebnahme kann nur durch den Anla-

genbetreiber selbst vorgenommen werden. Aus diesem Grund erhalten Anlagenbetreiber vom 

MaStR eine automatisch generierte Erinnerung per E-Mail, sobald das geplante Inbetriebnahmeda-

tum einer als in Planung registrierten Anlage abgelaufen ist.  

Solange die Registrierung als in Betrieb genommen nicht erfolgt ist, werden nach § 23 MaStRV keine 

Ansprüche auf Zahlungen nach EEG und KWKG fällig. 

Wird die Inbetriebnahme dennoch nicht registriert, ist seitens des Netzbetreibers zu prüfen, ob Sank-

tionszahlungen nach § 52 Absatz 1 Nummer 11 EEG erhoben werden müssen. 

Einheiten, die im Status „in Planung“ registriert wurden, sind nicht vollständig registriert. Bei einer 

Registrierung im Status „in Planung“ werden nicht alle Daten angegeben, die bei der Registrierung im 

Status „in Betrieb“ verpflichtend anzugeben sind und die nach der MaStRV Voraussetzung für die 

vollständige Registrierung sind (z.B. das Inbetriebnahmedatum). Die Daten sind somit unvollständig 

und die Registrierung ist nicht abgeschlossen.  

Ich kann die Netzbetreiberprüfung nicht durchführen, weil die Einheit noch nicht ans Netz ange-

schlossen wurde / der Zähler noch nicht gesetzt oder gewechselt wurde / das Messkonzept noch 

nicht steht.  

Die Netzbetreiberprüfung ist auch bei Einheiten durchzuführen, die bereits in Betrieb genommen 

wurden, die aber noch keinen Netzanschluss haben, deren Zähler noch nicht gesetzt wurde, oder zu 

denen kein Messkonzept vorliegt. 

In diesen Fällen kann der Netzanschlusspunkt im Status „in Planung“ registriert werden. Alle nicht zur 

Verfügung stehenden Datenfelder können leer gelassen und zu einem späteren Zeitpunkt nachgetra-

gen werden. Ausschließlich die Spannungsebene und das Bilanzierungsgebiet sind als „Registrie-

rungsvoraussetzung“ programmiert und müssen daher angegeben werden. Diese Angaben können, 

wenn notwendig, zu einem späteren Zeitpunkt überarbeitet werden.  

 

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch ins Jahr 2025! 

 

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/infoNetzbetreiberFAQ.html
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